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sungsmäßig verpflichtend oder obligatorisch? 2) Welches ist der Inhalt der

Gesetze und Verordnungen zur Vollziehung obiger Bestimmung? 3) Welches

siud die bisherigen, diesfalls gewonnenen Resultate?
Die Regierungen werden ersucht, über diese Punkte mit Befördermig

Bericht zu erstatten, da dem Belgischen Ministerium sehr daran liege, diese

Auskünfte recht bald entgegennehmen zu können.

Bern. Schullehrerkasse. Die Verwaltnngskommission hat solgendeö

Circular au sämmtliche Mitglieder der Schullehrer- Caste des Kantons Bern

erlassen:

Tit.

Die Bezirksversammlungen Thun Fraubrunnen Erlach und Schwarze».

bnrg stellten rechtzeitig an die diesjährige ordentliche Hauptversammlung mi-

serer Stiftung Anträge auf Revision der Statuten. Gemäß den bestehenden

Vorschriften hat hierauf die Verwaltnngskommission diese Anträge begutachtet

und bei der Hauptversammlung auf Statutenrevision angetragen. Letztere hat

denn auch fast einstimmig die Revision beschlossen.

Hierauf hat die unterzeichnete Kommission unverzüglich zur Anhandnahme

des Revisionswerkes das Nöthige vorgekehrt und erläßt nun zunächst, gemäß

A 52 der Statuten, an sämmtliche Mitglieder der Kasse die Aufforderung,

persönliche Wünsche und Anträge bis spätestens den I.September nächst-

hin schriftlich Hieher gelangen zu lasten.

Es liegt aber auch im Interesse der Sache, daß sich außerdem die

Bezirksversammlungen sofort versammeln ihre Wünsche und Anträge fixiren und

uns über das Resultat ihrer Berathungen in Kenntniß setzen.

Die Herren Bezirksvorsteher werden daher ersucht, dieses Circular sofort

zu vertheilen und alles dasjenige vorzukehren, was zu einer gründlichen und

befriedigenden Lösung der schwierigen Ausgabe dienen kann.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 8. Mai 1858.
Namens der Vcrwaltungskommission,

Der Direktor:
(8iZ.) I. Antenen.

Der Sekretär:
<As-) I- I. Furi.

— Die „Berner-Ztg." bevorwortet die Iceorganisation, resp. Erweiterung

des Seminars in Münchenbuchsec durch Gewinnung neuer tüchtiger

Lehrkräfte. Obschon wir diesem Punkt vollkommen beipflichten, so scheint das noch

notwendiger zu sein: daß in ehrenwerther Weise die Bcsoldungsfraa'
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ihre Erledigung finde, und auf diesem Weg dafür gesorgt werde, daß sich die

Seminarzöglinge ans soliden Familien und dnrch mehr als mittelmäßige

Talente rekrutiren.

— Die Kreissynode des Amtes Büren rnst eincr allgemeinen freien
lehrerversammlung zur offenen Besprechung der Besoldungsangelegenheit

>md mahnt sämmtliche Mitglieder des bern. LehrerstandeS eindringlich: die

vorhandene günstige Gelegenheit nicht nutzlos vorüber gehen zu
lasseu. Wir ersuchen die KreiSsynode Büren um Ergreifung der Initiative
und haben die Ueberzeugung, daß bei zweckmäßiger Ortsbestimmung die Ver-

smnmlung zahlreich besucht und nicht ohne Erfolg sein wird.

Freiburg. Der bekanntlich der srühern Regierung nichts weniger als

gewogene «Nouvelliste" erzählt solgeude Excmpcl, wie gegenwärtig mit den

Lehrern verfahren wird: „Eiu Schullehrer unterließ einmal zur Beichte zu

geheu: abgesetzt! ein anderer las den „ Confédéré: " : abgesetzt! ein dritter

lehrte die Geographie: man wies ihn zur Ordnung! ein anderer Geschichte:

man verminderte seinen Gehalt! — Zu Billarabonv im Glanebczirk trat
der Pfarrer eines Tags in die Schnle; er sieht eine Landkarte, ninimt sie und

zerreißt sie in Stücke und donnert den bestürzten Lehrer an: „Wcnn unsere

Schüler wissen, daß sie Freiburger und Katholiken sind, so ist das Alles, was

sie brauchen; dieß zu lehren, habt Zhr keine Karten nöthig!" — In einem

andern Dorfe dieses Bezirks (Meziöres) wurde ein fähiger, tüchtiger und ganz

ruhiger Lehrer auf die Gasse gestellt, weil er schlechte Grundsätze lehre, und

an seine Stelle ein Küher gesetzt, welcher so viel von Orthographie versteht,

daß er seine Kinder schreiben lehrte : „Viueros ses MÌssoirs^ (vàers ses

pussions). Solche und andere Muster des Erziehungssystems der Männer

von Posieux erzählt der „ Nouvelliste". —- DaS genirt aber das „N. Tagbb,.
don St. Gallen nicht, es als lächerlich zn erklären, wenn man sich zu sagen

vermißt, der Ultramontanismus steure aus Volksverdummung hin.

Luzern. Den meisten Schullehrern wird jetzt ein wöchentliches Kostgeld

von 6—7 Fr. gefordert, und dennoch hätten mehrere davon nicht einmal

unterkommen können, wenn sie nicht großinüthig von Pfarrherren in Kost und

Logis genommen worden wären. So macht ein armer Schullehrer gute

Geschäfte: denn für 20 Wochen bezieht cr einen Gehalt von 160 Fr. Nimmt

man ein wöchentliches Kostgeld von 6 Fr. an /so bleiben ihm übcr das Essen

noch 40, nimmt man ein solches von 7 Fr. au, uoch 20 Fr. Wie der steht

der noch Frau und Kinder zu ernähren hat, läßt sich renken.

Aargau. Eine Kommission ans mehreren Mitgliedern des Regierungs-


	Bern

